
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Karlsruher Zeitung. 1784-1933
1929

25 (30.1.1929) Badische Kultur und Geschichte Nr. 5



IKultur und
51*. 5 Vellage zur Ikarlsruber Teltung . Vsdiscber Stgstsanzeiger ll) r . 25 SV . Januar 19211

jfastnacbt in Maldskut
Von Prof . Dr. A . Baumhauer .

Hoch oben auf dem Felsenufer des Rheins , wo die
Schwarzwaldhänge vom Flusse bespült werden , liegt das
Städtchen Waldshut , von Habsburgs Grafen als Hut
oes Waldes gegründet . Hat auch manch rauher Stnrnt
die Stadt in ihrer bald siebenhundertjährigen Geschichte
getroffen , haben auch häufige Brände die alten Häuser -
reihen in Asche gelegt , noch sind ragende Zeugen der Ver -
gangcnheit erhalten , die wie des Städtchens Tore Kunde
geben aus alter Zeit . Ich meine die alten Bräuche der
Vorfahren , die ein pietätvolles Geschlecht hinübergerettet
hat in die nüchterne Gegenwart .. Wer , der es gesehen , er -
innert sich nicht voll Freude des farbenfrohen Bildes , das
die Watdshuter „Kilbi " alljährlich im Sommer seit , vier -
einhalb Jahrhunderten in die Straßen des Städtchens
zaubert , wenn der Kilbimarsch ertönt ? Und wenn der
graue Nebel über den Fluten des Rheines wallt , rings -
um die Höhen noch Spuren des weichenden Winters tra -
gen , dann ist es die Jugend , die den Auftakt gibt zur
Waldshuter Fastnacht mit Trommeln und Pfeifen . Dann
beginnt es in der „Hintergaß "

, in allen Winkeln des
Städtchens , wo die Knaben sich zusammenfinden , und
immer lauter und kecker erschallt ihr taktfestes Trom -
meln , je näher der schmutzige Donnerstag rückt, rüttelt
die ehrsamen Bürger aus ihrem Winterschlaf und mahnt
sie :

»Jetzt goht d' Fasnacht a
Mit de rote Pfiefe !"

Jetzt schlüpft der „Narro " in sein Narrenkleid und
führt die jubelnde Kinderschar durch die Fastnachtsreuden
bis zum grauen Ascherrnittwoch, '

Die Jugend hatte von jeher den Vortritt im Walds -
nuter Fastnachtsleben : sie sollte vor allem ihre Freude
haben . Da rüsten die Mütter ihre Buben aus zu lustigem
Treiben . Ein langes , weißes Hemd wird übergezogen
und an den Hüften zusammengebunden ; eine weiße Zip -

• felmütze vervollständigt den Anzug . Das Gesicht wird mit
Mehl bestäubt und mit einem angerußten Kork ein
kräftiger Schnauzbart auf die Oberlippe gemalt . . Die
Hauptsache aber ist die „ Gelte "

, ein Holzkübel , in dem
die Bürgersfrauen das Wasser vom Brunnen in die Hau -
ser trägem Die Gelte wird mit dein Boden nach »Ken an
einer Schnur um denHals getragen : zwei Kochlöffel
aoch zum Draufschlagen , und fertig ist der „Gelten -
irommler " oder „Hemdglünki "

. So strömen die Buben
am schmutzigen Donnerstag auf dem Johannisplatz zu -
sammen , wo bald unter Leitung eines erwachsenen Hemd -
glünkrs ein ohrenbetäubendes Trommeln anhebt . Leuch-
tenden Auges stehen sie hier , die kleinsten mit Pfeifen
und die größeren mit ihren Gelten , und fort und fort
ertönt es im Takt zum Trommeln und Pfeifen :

„Jetzt gyht d'Fäsnacht a
Mit de rote Pfiefe !
Hanselema , du Lumpehund ,
Häsch nit gwüßt , daß d" Fasnacht Mut . :
Hätscht di Mul mit Wasser griebe ,
Wär der s ' Geld im Beutel bliebe .

"
' Und wieder : '

„Hoorig , hoorig isch die Katz,.
Und wenn die Katz nit hoorig isch.
So fangt sie keine Müs .

"

Die charakteristische Figur der Waldshuter Fastnacht
ist der „Narro ". Auf den enganliegenden Anzug aus
einem Stück , in welchen der Narro schlüpft , sind zahllose
verschiedenfarbige Stoffreste wie Schuppen übereinander -
genäht : auf dem Kopfe trägt der Narro eine Kappe vom
selben Stoff , eine Art Kapuze nüt einem Fuchsschwanz ,
die er als Larve vor das Gesicht ziehen kann . Die Füße
sind mit roten Tüchern bis zu den Waden herauf um -
wickelt, an seinem Gewände bimmeln Glöcklein . In der
Hand hält der Narro einen Stock , an dessen Ende eine
Schweinsblase befestigt ist. Umgeben ist der Narro von
zwei bis sechs Begleitern , welche dieselbe Tracht tragen
wie er , nur der Fuchsschwanz unterscheidet ihn von sei-
nen Gesellen . In diesen, Aufzug tritt der Narro am
schmutzigen Donnerstag unter die lärmende Schar der
Hemdglünki , ordnet sie zum Zug , und dann geht es los ,
straßauf und -ab , das Städtchen hinauf und hinab unter
Trommeln und Pfeifen . Vor jedem Hause wird Halt
gemacht . In jedes Stockwerk steigt der eifrige Narro ,und jede Familie muß ihm und der Jugend ihren Tri -
but geben . Zwetschgen , Äpfel , Würste und Wecken wirft
der Narro unter die Menge . Wenn dann die Kinder -
scharen am eifrigsten mit Auflesen beschäftigt sind , die
blonden Köpfe der Buben und Mädle verschwunden und
durch die runden Hinterteile ersetzt sind , dann lassen die
Begleiter des Narros ihre Schweinsblasen laut schallend
auf die krabbelnde Menge sausen . Zwischendurch feuert
der Narro die Kinder immer wieder zum Singen an .Er singt in Abständen eine Anzahl Sprüche vor , in de -
nen die verschiedenen Stände ihr Teil abbekomme » und
das ganze ehrsame Handwerk durchgehechelt wird , wor -
auf dann die Kinder von der Straße herauf im Chore
»ntworten . Diese Sprüche stammen noch aus einer Zeit .

da man in bezug auf derbe Ausdrücke noch nicht so fein -
fühlig war wie heutzutage . Für den Narro und seine
Begleiter ist die Führung dieses Geltentrommlerumzugs
jedenfalls keine leichte Aufgabe , wenn man bedenkt , daß
sie in den meisten Häusern einen währschaften Schnaps
oder ein Glas Wein bekommen .

Hüterin der alten Waldshuter Bräuche war von jeher
die „Junggesclleuzunst " . Kaum in einer anderen Stadt
gibt es einen Verein , der in seiner jahrhundertealten Ge -
schichte so eng mit dem städtischen Leben verwachsen ist ,
als die „ehrende Gesellschaft der jungen Gesellen in der
löblichen Stadt Waldshut " . In den schweren Tagen der
Belagerung durch die Schweizer im Jahre 1468 sollen
sich die Waldshuter Junggesellen besonders hervorgetan
haben : in jene Zeit verlegt die Tradition die Gründung
der Junggesellenschaft . Aus ihren Reihen stellten die
Junggesellen den Narro . Im Protokollbuch der Jung -
gesellenzunst heißt es schon unter dem Jahre 1778 : „Ist
um den Narro gewürfelt worden ". Die Junggesellen
sind es auch, die am Abend des Fastnachtdienstags in
einer tragikomischen Feierlichkeit die Fastnachtszeit ver -
abschieden . An diesem Tage trugen die Junggesellen in
früheren Jahren ihren Kollegen , der als Narro gewirkt
hatte , auf einer Bahre vors Rathaus . Bei Fackelschein
versammelte sich die ganze Bevölkerung , um eine kläg -
liche Abschiedsrede mitanzuhören , die an den Narro , des -
sen letztes Stündlein gekommen war , gehalten wurde .
Während die ganze Versammlung in eine Klagegeheul
ausbrach , wurde der Narro in wenig rücksichtsvoller
Weise in den vor dem Rathaus befindlichen Brunnen
geworfen . Diese Sitte war bis 1869 in Gebrauch . Bei
diesem Anlaß soll sich der damalige Junggesellennarro
eine schwere Erkältung zugezogen haben und an deren
Folgen gestorben sein . Der Magistrat aber verbot von
da an die geschilderte Prozedur . Zudem wurden die drei
wunderschönen Brunnen auf der Hauptstraße beseitigt .
Seither beschränken sich . die Junggesellen am Abend des
Fastnachtdienstags auf die Verbrennung einer Stroh -
puppe , die die vergangene Fastnacht darstellt . Sämtliche
Gesellen begleiten , in Leintücher gehüllt , den an einem
Galgen baumelnden Narro . Laut jammernd über die
Vergänglichkeit alles Irdischen , ziehen sie so bei Fackel-
schein und unter dem Gebimmel eines Glöckleins durch
das obere Tor vor das Rathaus . Hier wird die Grab -
rede gesprochen , in der in launiger Weise Abrechnung

! gehalten wird mit mancherlei Vorkommnissen , die das
Leben des Vtädtchens das Jahr über bewegt haben .
Dann wird die mit Äl getränkte und mit Pulver gefüllte
Strohpuppe dem Feuer übergeben , und der Aschermitt -
woch wirst seinen grauen Schatten über das bunt bewegte
Narrentreiben . *

Außer diesen alten Fastnachtsbräuchen haben sich seit
der Mitte des vergangenen Jahrhunderts größere Schau -
stellungen und Umzüge in den farbenfrohen Kostümen
vergangener Jahrhunderte Heimatrecht in Waldshut er -
warben . Diese Aufführungen finden am Fastnachtssonn -
tag nnd Montag vor dem Rathause statt und stellen Epi -
soden aus Waldshuts Geschichte dar . Von weit und breit
strömt dann das Landvolk vom Hotzewald , vom Rhein -
und Wütachtal und aus der benachbarten Schweis nach
Waldshnt zu dem geschilderten Fastnachtstreiben , das
sich so malerisch in den Nahmen des gemütlichen , alten
Stadtbildes einfügt .

Das alte Ikecktsbuck
von Sandhofen

Zur ausgedehnten Schriesheimer Zent mit ihren 16 Dör -
fern , 7 Weilern und 10 Meierhösen gehörte das Dorf
Sandhausen oder „ Sandhuve "

, wie es 888 in der Lorscher
Chronik genannt wird . Die Erklärung des Namens hat
nichts mit Sand zu tun , sondern die Vorsilbe „sunt "
kommt von dem Althochdeutschen „sund" , Altsächsisch
suth (south englisch) und heißt Süden . Bei dem Südhof
lag im Norden der Scharrhof , ursprünglich Scarra ge-
nannt und westlich der Kirschgartshäuserhof oder Husen
( 1247 ) . Während Sandhofen und der Scharrhof dem
Kloster Schönau bei Heidelberg gehörten , besaß Hausen
das Kloster Neuburg im Neckartal . Der Verkauf des
Dorfes Sandhausen an Kloster Schönau wurde 1300
um 340 Pfund Silber durch Pfalzgraf Rudolph voll -
zogen , welcher sich nur die hohe Gerichtsbarkeit aus -
behielt .

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Dorfes waren in
dem WeMum von 1527 festgelegt . Dieses Weistum schil¬
dert das Dorfrecht und die Dorfwirtschaft . Es enthält
außerdem Aufzeichnungen besonderer Einzelrechte und
Einrichtungen . Jährlich wurde es an den vier ordent -
licheu Gerichtstagen der ganzen Gemeinde verkündet .
Bereits Jakob Grimm nahm das Rechtsbuch in seiner
großen Sammlung von Weistümern auf .

Die Urkunde aus sieben Pergamentblättern ist teils
Abschrist des „alten Weisbuchs " und enthält 60 Para -
graphen : Am 13 . November 1327 wurde das Weistum
durch den Abt von Schönau im Beisein des Fautes ( Ober -
vogt ) von Heidelberg , Engelhart von Hirschhorn , seinem

Schreiber nnd dem Dorfgericht ( Schultheiß und Schöffen )
abgefaßt . Danach hatte der Pfalzgraf das Recht zu richten
über „hoch und nieder , über hals und Halsbein" . Diese
Rechtsformel , die die hohe Gerichtsbarkeit anzeigte ,

.stammte aus gerinanischer Zeit . Die „armen Leute " ,d . h . die unfreien Bauern und Bürger , hätten keine regel -
mäßige Geldsteuer zu entrichten , sondern sie mußten
insgesamt 70 Malter Korn und 2 Pfund Heller abliefern ,
ferner jede Haushaltung ein Fastnachtshuhn und jährlich
einen Tag frönen . Dorfherren waren die Schönauer .
Sie hatten das Recht , „schultheiß und gericht zu setzen
und zu entsetzen" . Interessant sind die Wirtschastsper -
Hältnisse . Danach hatten die Schönauer das Recht , zwei -
mal im Jahre , im August und an Weihnachten , zwei Stück
Wein auszuschenken nach dem örtlichen Preise , während
die Wirte an diesen Tagen nichts verkaufen durften .
Wurde die Weinmenge an beiden Tagen nicht abgesetzt,
so war jeder Bürger verpflichtet , nach Vermögen seines
Almendgenusses von dem übriggebliebenen Wein zu
kaufen . Erst dann durften die Wirte wieder Wein aus -
schenken. Einen „Hofmann "

, der ihnen ihre zwei „Pflug -
gerichte " ( Felder ) bestellte , hatten die Schönauer nicht ,
und an der Almend hatten sie so viel Anteil , als zwei
„gemeinsleute " oder vollberechtigte Ortseinwohner .

Das Dorf war von der Feldmark durch Zäune und
Gräben getrennt , die die Bürger zu unterhalten hatte »
und die Falltore schlössen das Dorf ab , damit das Ge-
flügel nicht auf das Feld laufen konnte . Der Gemeinde -
weg ging am Kreuzbild vorbei in den „hartt " (Wald ) und
zwar zwei Ruten (6 m ) breit . Holzfrevler im Schönauer
„busch" (Wald ) wurden mit 25 Heller bestrast . Kloster
Schönau erhielt 5 „schlege graß " (5 Schläge Gras ) von
den Almendlviesen , 3 Schläge für die Instandhaltung
des Deiches . im Dorfe , je zwei Schläge gab man von der
„pfarrgasse "

( 1479 war eine Dorfkirche erbaut worden )
und von der „heydeßhemmern gasse"

(Heddesheimer
Straße ) ; außerdem bekam der Schultheiß Gras für die
Pferde von Schönau , wenn die Klosterknechte im Dorfe
ankehrten . Der Schultheiß war frei von jeglichen Diensten
und Abgaben und hatte denselben Anteil an allen Rechten
der Gemeinde und der Almend wie der größte Bauer .
Er vertrat die Gemeinde in Streitsachen (heftig sach)
und die Gemeinde zahlte die Kosten. Die Gemeinde be-
stellte einen „feldschützen" und den andern die Schönauer .
Der Gerichtsbüttel (gebnttel ) hatte auch die Befehle der
Klosterleute auszuführen , und bekam einen Wagen voll
Heu und später erhielt er als Besoldung die sogenannten
Buttelwiesen zugewiesen .

Frentde dursten einen Tag die Weideplätze am „fech-
graben "

( Viehgraben ) und dem Gelände zwischen Kesfern -
thale ( Käfertal ) , Sandhofen und Oppan (das Dorf lag
wohl damals auf dem rechten Rheinufer ) benutzen „das
sol inne niemand wehre " . Als Ortsbürger wurde jeder
Fremde aufgenommen , der einen guten Leumund besaß.
Er hatte drei Gulden zu entrichten und bekam dann
sein „manrecht als gebauer "

( Bürgerrecht ) . „Gezogene
kind"

( wer im Dorfe aufgewachsen war ) hatten nur die
Hälfte zu zahlen und wer schon in der Gemeinde war ,
aber keinen Anteil am Bürgerrecht hatte , mußte für
jedes Viertel der Gemeinschaft y4 Wein , 2 Weck und ein
„kes" ( Käse ) bezahlen . Auch mußte der wieder die Ge -
meinschast kaufen , der , von dem Dorfe wegziehend , seine
Habe schon vor die Dorfzäune gebracht hatte , sich aber
eines Besseren besann und umkehrte . In dem Fischweiher
der Schönauer durften die Sandhöfer nicht fischen , wohl
aber in der „ziegelgrube "

. Das Niederried gehörte dem
Kloster und das Heu der Pfalzgrafenwiese (heute Herren -
ried ) wurde „in der fron geheut " .

Ein Fährmann zu Roxheim war Bürger zu Sandhofen
und mußte jeden Sandhöfer überfahren . Er bekam dafür
als Lohn von jedem Fußgänger jährlich an Ostern und
Weihnachten ein Brot . Fuhrleute mit Wagen mußten
soviel wie Fremde zahlen . Die gleiche Taxe wurde bei
Hochwasser erhoben . Der Fährmann mußte an vier un¬
gebotenen Dingtagen zu Sandhofen erscheinen und jedes -
mal 14 Heller in die Gemeindekasse zahlen . Erschien der
„ferge " nicht , dann verlor er das Bürgerrecht zu Sand -
Hofen . In diesem Falle ging der Schultheiß mit der Ge -
meinde an den Rhein und warf nach altgermanischer
Sitte einen „schlegel" (Hammer ) in der Schwere einer
„halben firnsel korn" ( Vi Malter Korn ) in den Rhein ,
um damit die Strecke anzudeuten , wieweit der Fährmann
sich noch dem Ufer auf der Seite von Sandhofen nähern
durfte . Fuhr er über die Stelle , so hatte er für diesen
Frevel die festgesetzte Strafe zu zahlen . Bei Verheerung
des Dorfes blieb das Dorf als politische Gemeinde mit
Rechten und Pflichten den Schönauern gegenüber be-
stehen , sofern noch 3 Familien da waren , welche Abgaben
zahlten .

So war in Sandhofen zu Beginn des 16. Jahrhunderts
alles schön geregelt , Frondienste und Abgaben an das
Schönauer Kloster gering , so daß der frühere Direktor
des Generallandesarchivs , I . Mone , 1826 seinen Bericht
schließt : „Das Weistum ist so billig gestellt, wie in der
Regel alle Rechtsbücher des Mittelalters : leben und
leben lassen , war die goldene Regel .

"
Bh . Pflasterer .
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Zum Entwurf des
MarteswndsbeermtengesetzeL

Eingabe des Deutsche» Beamtenbundes
Auf Anregung des Reichsbundes der höheren Beamten ist vom

Deutschen Beamtenbund der Vernich unternommen worden , .eine
einheitliche Stellungnahme der Spitzenorgamsationen zum Ent «
Wurf des Wartestandsbeamtengefetzes zu> geivinnen . Diese Bs -
strebungen hottenden Erfolg , daß von jeder der drei Organisationen
eine eigene Eingabe , aber init vorher vereinbartem gleichen In -
halt cm den Reichsrot abgelassen wurde .

Neben dem einleitenden grundsätzlichen P rötest gegen die Rechts -
Verschlechterungen , die mit dem neuen Gesetz verbunden wären ,
wendet sich die Vorstellung der Beamtenschcfft ' fm einzelnen den :
wesentlichsten Gofcihrenpunkten zu , wie Tienstlei ^tting in: vinom
anderen als dem Reichsdienst , der Verpflichtung zur Annahme
eines geringwertigeren Amtes , einer vorübergehenden Beschäfti¬
gung , dann weiter dem vorgesehenen Anreiz zum freiwilligen Wer -
tritt in den dauernden Ruhestand und der Anrechnung der Warte -
pandkzei ! .

Da es sich bei dem ' in Ausficht stehenden Gesetz um Regelungen
handelt , die für biiv deutsche Beamtenschaft von erheblicher Be - -
deutung iind , und diä auch teilweise in das noch einzubringende
neue Bcimitenrecht eingebaut werden dürften , lassen wit die Ein -
gäbe des Deutschen Beamtenbundes in ihrem Wortlaut folgen .
Sie führt aus :

Dem ' Reichsrat ist der Entwurf eines ' Gesetzes zur Änderung
der Rechtsverhältnisse der Wartestandsbeamten zugegangen . Auf
Grund der Verhandlungen im Reichsministerium derFinanzenuher
diese Materie '

.vermuten wir , daß der Entwurfs in wesentlick.en
Dingen Rechtsverschlechterungen gegenüber dem bisherigen Zu¬
stand vorsieht . Der Entwurf ist dazu bestimmt , den durch die
Personalabbmiverordnuug vom 27. Oktober 1923 geschaffenen Aus - .
nahmeznskand wieder iit den normalen Znstcmd zu überfuhren . .
Diefe Wiederherstellung des normalen Zuftandes kann aber unter '
keinen Umständen in der Weise vorgenommen werden , daß erneut
Rechtsverschlechterungen unter Verletzung der in der Reichsver -
Fassung vorgesehenen Schutzbestimmnngen beschlossen werden . Wir
müssen daher ^mit aller Schärfe gegen die in -dam Entwurf beab¬
sichtigten erneuten .Abweichungen von den Vorschriften der Reichs-
Verfassung ( Verpflichtung .zu,m Udert rittin den Tienst .eines Landes ,
der DeutschenReichsbohn -Gesellschast usw . , Verpflichtung zur Au -
ttahme einer vorübergehenden Beschäftigung , Verpflichtung zjrcSht »
jiahme eines Amtes von gleicher Berufsbildung , also auM .eines '

geringerwertigen Amtes , zwangsweise Versetzung der üper ,««/Jahre
ölten Wartestandsbeamten iu den Ruhestand ) Widerspruch erheben .

Unbeschadet dieser grundsätzlichen Stellungnahme bemerken
wir zu d« l beabsichtigten Maßnahmen im ei,Mlnen : .

Dienstleistungia einem anderen als deMMichsdienft
' Räch geltendem Rdcht ist der Wnttdstandsbeamte verpfttchtet ,

jeiUer Wiedereinberufung in ein . planmäßiges Amt des Reichs «
dirnstes Folge zu leistend Diese Verpflichtung soll mvch « -» gedehnt
werden airf den Dienst in einem de« deutsche« - Länder , der Tcut -
schen Reichsdahü -Geskllschast , der Reichsbauk , der Reichsaustalt
sür Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung und der
Reichsversicheruugsaustalt siir Angestellte . Es ist ohne weiteres

>klar , daß eine derartige Bestimmung verfassungsändernden Cha¬
rakter trägt , da der - Beamte grundsätzlich nur zur Dienstleistung
beim Reich verpflichtet ist . Aber ' wenn wirklich die Verpflichtung
zur Dienstleistung bei den Ländern und den obengenannten .Körper -
schasten eingeführt werden sollte , so muß sie unbedingt auf die
Fälle .beschränkt bleiben , in denen dem Beamten eine planmäßige
Stelle übertragen ' wird . Als selbstverständlich - betonen wir, - daß
,nit der Übernahme eines bisherigen Reichsbeamteu in den ' Dienst
eines Landes aderdergenanntenÄvrperjchasten die vondem Beamten
bisher 'erworbenen Ansprüche/ebenso wie die beim Verbleiben im

entstehenden Ansprüche , einschließlich der Versorgungsbezüge , unter
allen Umständen gewahrt bleiben und gewährleistet werden müssen »
Zu den Verhältnissen bxi .der Deutschen Reichsbahn -Gesellschaft
weisen wir darauf hin , daß für die Wartestaudsbeamten des ehe¬
maligen Unternehmens . „Deutsche Reichsbahn "

, die vor der Ver¬
setzung in -den Wartestand im kündbaren Beamtenverhältnis standen ,
im Falle der Übernahme in den Dienst der Deutschen Reichsbahn -
Gesellschaft eine Sicherung dahingehend geschaffen werden muß ,
daß sie im Falle der Entlassung aus dem Dienst der Deutschen Reichs-
bahn -Gesellschaft wieder in die Rechte als Wartestandsbeamte des
Reiches eintreten . Entsprechendes gilt natürlich für die Dienst -
leiftung bei den übrigen Körperschaften . Außerdem muß eine Be -
stimmuna getroffen werden , daß zur Dienstleistung bei der Deutscheu
Reichsbahn - Gesellschaft nur die Wartestandsveamteu herangezogen
werden können , die als Beamte des - ehemaligen Unternehmens
„Deutschs Reichsbahn " in den Wurlestand versetzt wurden (vgl .
Art . 3 des Gesetzentwurfes aus - dem Jahre 19-26 , Drucksache des
Reichstages III . Wahlperiode 1924/26 Nr . 2597 ) .

Auch die in Aussicht genommene Verpslichtung zur
Annahme einer vorübergehende, » Beschäftigung

bedeutet eine Verletzung wohlerworbener Rechte und damit eine
Verfassungsänderung . Eine derartige Rechtsverschlechterung wird
vou uns abgelehnt . Wir machen darauf ; aufmerksam , daß durch
diese Bestimmung die Rechtslage gegenüber dem genannten Ent -
wurf aus dem Jähre 1926 noch insofern verschlechtert werden würde ,
als die Ftistcn für die vorübergehende Beschäftigung nicht mehr
sechs Mruaie bzw . ein Jahr , sondern vier Monate bzw. achtMonate
betragen sollen . Zun , mindesten werden aber die in dem alten
Enttrmrj vorgesehenen Fristen verlangt . Darüber hinaus ist zu
fordern , daß eine Verpflichtung zur Annahme einer vorübergehen -
den Beschäftigung außerhalb des Reichstnenstes imter allen Um-
ständen ausgeschaltet werden mußebenso lehnen wir eine vorüber¬
gehende Beschäftigung außerhalb des Wohnortes des Beamten
gegen seinen Willen ab . Gerade die Heranziehung zur vorüber -
gehenden Beschäftigung in einem anderen Dienst

' als dem Reichs-
dienst und außerhalb des Wohnortes des Wartestandsbeamten gibt
die Möglichkeit zu einer besonders schikanösen Slnwendung des Ge-
setzes mit dem Ziele , möglichst viele Wartestandsbeamte in den
dauernden Ruhestand zu verfetz'en . Es ist ferner zu verlangen , daß
die Verpflichtung zUr Annahme einer vorübergehenden Beschäfti-
gUNg nur' dann bestehen darf, wenn dem 'Beamten die auszuübende
Tätigkeit unter Berücksichtigung feiner bisherigen Verhältnisse
billigerweise zugemutet werden kann . Eine derartige entsprechende
Borschrist war schon indem Entwurf eines Gesetzes über die Ver-
Wendung von Wartegeldempfängern ( Drucksache des Reichstages
I . Wahlperiode 1922/24 Nr. 2649 ) vorgesehen.

Auuahme eiueS geringerwertigen Amtes
Es ist weiter beabsichtigt , den Wartestaudsbeamten zu verpflich

- ten , ein Amt oder eine vorübergehende Beschäftigung gleicher Be-
i rufsbildung anzunehmen , evtl . also auch ein geringerwertiges Amt .

Eine derartige Verschlechterung der derzeitigen durch die Para -
graphen 23 und 28 des RBG gegebenen Rechtslage kann unter
Umstunden weder als dauernde , noch als vorübergehende Maß -
nähme ertragen werden , zumal nicht einmal eine Sicherung in der
Weise gegeben ist , daß der Wartestandsbeamte nur in ein Amt be-
berufen wird , das der Laufbahn entspricht , in der er sich im Zeit -
Punkt der Versetzung in den Wartestand befunden hat , und daß die
Einberufung in ein Amt , das innerhalb der in der Besoldungs -
orduung für die in Betracht kommende Laufbahn vorgesehenen
Besoldungsgruppen Um Mehr als eine Gruppe tiefer eingestellt ist,
ausgeschlossen ist.

RechtÄmittelversahren
Wenn die vorstehend aufgeführten Rechtsverminberungen auch

nur zu einem Teil Gesetz werden sollten , wäre es eine unbedingte
Notwendigkeit , den beteiligten Beamten auch ein geordnetes Rechts -
mittelverfahren zu gewähren . Die in dem Entwurf vorgesehene
Entscheidung des zuständigen Ressortministers im Einvernehmen mit
dem Reichsministxr des Innern bietet nicht die notwendige Sicher -
heit . Nach dem Borbild des nicht Gesetz gewordenen Entwurfes
eines Wartestandsbeamtengesetzes aus dem Jahre 1922 ( Drucksache
des Reichstages I. Wahlperiode 1922/24 Ar . 3649 ) muß die Eiu -
richl,mg . eines paritätisch zusammengesetzten Ausschusses verlangt
werden , der über die Verpflichtung des Wartestandsbeamten zur
Annahme eines Amtes oder einer vorübergehenden Beschäftigung
zu entscheiden hätte . Für die Zusammensetzung des Ausschusses
schlagen wir vor , daß der Vorsitzende , der einer Reichs - oder Landes -
Zentralbehörde , nicht angehören , darf , von der Reichsregierung , ein
Beisitzer vom Reichsminister des Innern und ein Beisitzer vom
Reichsminister der Finanzen zu ernennen ist. Die restlichen zwei
Beisitzer sind im Benehmen mit den Beamtenspitzenorganisationen
vom Reichsminister des Innern zu berufen .

Notgesetz
Die vorstehend ausgeführten Rechtsverschlechterungen sind be-

sonders für die Beamten unannehmbar , wenn beabsichtigt sein
sollte , sie in das Reichsbeamtengesetz, , also als Dauervorschriften , zu
Übernehmen , wo sie trotz gegenteiliger Versicherungen gleichzeitig
auch einen durchaus unerwünschten Vorgang sür die Gestaltring des
neuen Beamtenrechtes schaffen würden . Wenn überhaupt derartige
Rechtsveränderungen vorgenommen werden , dann kann es nur in
der Weise geschehen, daß diese entsprechend

' dem Notcharakter der
ganzen Maßnahme auch nur als '

vorübergehende Bestimmungen für
die zur Zeit vorhandenen Wartestandsbeamten in einem Notgesetz
festgesetzt werden . Gleichzeitig damit müssen aber die durch die Per -
sonalabbauverordnung bereits in das Reichsbeamtengesetz ein¬
gefügten RxchtsverschlechtermMu , evtl . . nach einer kurzen Uber-
gangszeft,beseitigt und die fr'

üheren Bestimmungen im vollen Um¬
fang ' wieder in Kraft gesetzt werden . .

' ;

Freiwilliger Übertritt in den Ruhestand
Die Wartestandsbeamtenfrage soll zu einem erheblichen Teil da-

durch geregelt werden , daß ein Anreiz zum freiwilligen « bertritt
m den dauernden Ruhestand gegeben wird . Wir glauben , daß
mit den auf Freiwilligkeit abgestellte » Maßnahmen zur Verminde -
rung der Zahl der Wartestaudsbeamten ein wesentlicher Erfolg
erreicht werden kann . Voraussetzung dafür ist aber , daß die dafür
in Aussicht genommenen Maßnahmen so gestaltet werden , daß . sie
wirklich einen Anreiz für den freiwilligen Ubertritt in den dauernden
Ruhestand bieten . Dazu ist es zunächst notwendig , die Möglichkeit
des Ubertritts in den dauernden Ruhestand nach Maßgabe der vor-
gesehenen Bedingungen nicht nur bis zu einem festbestimmten
Termin zuzulassen , sondern sie allen Wartestandsbeamten nach 'Er -
reichung ihres KJ Lebensjochjes « nerhaib einer Frist von etwa
3 Monaten zu geben . Auch; muß , um die jetzt schon über 6» Jahre
alten Wartestandsbeamten angemessen zu berücksichtigen, bestimmt
werden , daß mindestens fünf Jahre , abgesehen von der Zeit vom
1 . April 1926 bis zu,n Eintritt in den Ruhestand , zugerechnet werden .
Wdnn in dieser Weise vorgegangen wird , erübrigen sich nach unserer
Auffassung alle Zwangsmaßnahmen zur Versetzung in den dauern -
den Ruhestand , namentlich , wenn man auch den noch nicht 55 Jahre
alten Beamten die Möglichkeit des freiwilligen Übertritts in den
dauernden Ruhestand nnter Hinzurechnung von fünf Jahren geben
würde . Die in Ausficht genommene zwangsweise Versetzung in
den Ruhestand der über 60 Jahre alten Bartestandsbeamten müssen
wir ablehnen , da wir glauben , daß es staats - und beamtenpolitisch
richtiger ist, den durch die Persvnalabbauverordnuug geschossenen
Ausnahmezustand nicht durch . Zwangsmaßnahmen abzuwickeln
Außerdem ist mit Bestimmtheit zu erwarten , daß - eine derartige
Zwangsmaßnahme zn großen Schwierigkeiten in Gesetzgebung
und Verwaltung , wie zu zahlreichen Beschwerden an die beteiligten
Behörden und die Parlamente führen würde .

Anrechnung der Wartestandszeit
Hinsichtlich der Anrechnung der Wartestandszeit im allgemeinen

verlangen , wir die volle Anrechnung dieser Zeit , um die durch die
Personalabbauverordnung eingeführten Rechtsverschlechterungen
wieder zu beseitigen . Zum mindesten muß , wie fchon betont , sicher¬
gestellt werden , daß nach angemessener Zeit der § 46 Nr . 1 des
Reichsbeamtengesetzes in seiner Ursprünglichen Fassung , die die volle
Anrechnung , der Wartestandszeit vorsieht , wieder in Kraft tritt . Im
übrigen dürfen wir als selbstverständlich betonen , daß nach dem
1 . April 1926 bis Aim Inkrafttreten des neuen Gesetzes in den
Ruhestand versetzten Beamten und den Hinterbliebenen inzwischen
verstorbener Beamten die Anrechnung der Wartestandszeit ab
I . April 1926 nachträglich zugute kommt, wie dies wiederholt von
Regierungsseite zugesagt wurde .

Rechtsschutz für zukünftige Versetzung i» den Wartestand
Zu der Einführung eines Rechtsschutzes für die in Zukunft auf

Grund des § 24 des Reichsbeamtengesetzes in den Wartestand zu
versetzenden Beamten bemerken wir , daß entgegen der Auf -
faffnng des Reichsmiuisteriums der Finanzen die zugunsten des
Beamten ergehende Entscheidung des ! Reichsverwaltungsgerichtes
bzw . zunächst der ordentlichen Gerichte die Wirkung haben muß ,
daß die Versetzung in den .Wartestand rechtsunwirksam und daß
daher der Beamte als aktiver Beamter , wenn auch zur Zeit be¬
urlaubt , anzusehen ist. -

Grundsatzgesetzgebung
Da das ' Reich seinerzeit im Wege der Grundsatzgesetzgebung

die Länder gezwungen hat, die durch die Perfsnal -Abbau-Ber -
ordnung eingeführte Rechtsminderung auch sür die Landesbeamten
und Gemeindebeamten durchzusühren, ist es eine selbstverständliche
Forderung , nunmehr auch die Länder zu verpflichten , die Ur-
sprünglichen Beamtenrechte mindestens in gleichem Maße wie
in dem Reichsgefetz wiederherzustellen.

Rotftandsbeihilfen
Die bisherigen Grundsätze über die <-,ewi ,hrung von Reistauvs -

beihilscn für ReichsZeamte und Toldauu der B-ehrmacht sind
geändert und im Reichsbesoldungsblatt 1928 , Nr . 26 , S . 197
in neuer Fassung bekanntgemacht worden . In sachlicher Beziehung
sind nur wenige Änderungen vorgenommen . Im großen und
ganzen handelt es sich nur um eine redaktionelle Neufassung .
Von wesentlichen materiellen Änderungen ist zu erwähnen , daß
die Höchstgrenzen für Beihilfen bei Heilstättenbehandlungen und
Badekuren für einzelne Fälle erhöht worden sind.

Die Beihilfen bei Auswendungen für Zahnbehandlungen und
Zahnersatz sind nach oben begrenzt , insonderheit Höchstsätze für
einzelne Zahnnrbeiten festgelegt worden . Wesentlich ist weiterhin ,
daß abweichend von den bisherigen Bestimmungen eine Beihilfe
nurdanu bewilligt werden soll, weniidieinnerhalb dreier aufeinander¬
folgender Kalendermonate entstandenen beihilfefähigen Kosten
den Betrag eines Achtels des monatlichen «Grundgehalts ein¬
schließlich einer etwaigen ruhegehaltsfähigen Zulage übersteigen .
Als Beihilfen können , wie bisher , bis zu 6<) v . H . der beihilfe¬
fähigen Kosten, in einzelnen . Fällen bei ungünstigen Wirtschaft-
lichen Verhältnissen bis zu 80 v . H . der beihilfefähigen Kosten
gewährt werden . Geändert sind auch die Bestimmungen Über
das Verhältnis der Leistungen aus einer von dem Beamten ein-
gegangenen privaten Krankenversicherung zu - den Erträgnissen
der Notstandsbeihilse . Wenn der Antragsberechtigte aus eigenen
Mitteln Kranienkaisenbeitrüge geleistet hat , so sollen die Beihilfen
auf weniger als 40 v . H. der beihilfefähigen Kosten nur dann be¬
messen werden , wenn die innerhalb dreier aufeinanderfolgender
Kalendermonate entstehenden beihilfefähigen Kosten den Betrag
von 3/i „ des monatlichen Grundgehaltes einschließlich einer etwaigen
ruhegehaltsfähigen Zulage des Beamten nicht übersteigen . Auch
hierbei soll jedoch die Bestimmung gelten , daß die Beihilfe nicht
höher fein darf als der durch die Erträgnisse nicht gedeckte Teil der
Kosten , jedoch — abweichend - von den bisherigen Vorschriften —
zuzüglich der Versicherungsbeiträge, .' die für -die bei dem Antrag
in Betracht kommende Person ' für . die letzten 12. Blonate .geleistet
worden sind. Im einzelnen muß aus die in dem genannten Reichs «
besoldungsblatt verösfentlichten -Bestimniungen hingewiesen werden .

Zum Gesehen,wnrs über den übertritt von Beamten i» de»
Reichsdienst

Unter den Bedenken , i >ie ivegen des vorgesehenen Ubertritts
von Beamten der Länder und Gemeinden in den Reichsdienst ,
geltend gemacht werden , ist als neuer Gesichtspunkt hervorgehoben
worden die außerordentlich « Bedeutung für die bereits vor -
haudeueu Reichssteuerbeamten . In deren Reihen bestehen starke'
Befürchtungen , daß die vorhandene - Beamtenschaft durch die
Übernahme einer größeren Zähl von Landes - nnd Gemeinde¬
beamten in ihreri Ausrückungs - und Kcförderuuasverhältnijseu
erheblich geschädigt wird . Mm : stützt 'sich dabei ans die zum Teil
sehr ungünstigen Ersahrungen , die sich bei frichereN' Übernahme ^
aktionen ergäben , indem den zu übernehmenden Beamten Zu »
ficherungen der verschiedensten

' Art gemächt wurden , die sich ul -
der Folge als eine Benachteiligung der jeiveils ' bereits v 'orhandencn
Beamten auswirkten . Es 'wird ,selbstverständlich, die ernste Sorge
und Aufgate sowohl der beteiligten '

Fachvrganisatiomm als auch
der Spitzenorganisationen sein , derartige Schädigungen auszu --
schalten und dafür , zu sorgen , daß die Uberführung reibungslos
und unter Ausschaltung aller vorher erkennbaren Schädigungs¬
möglichkeiten vor sich geht .

Amtsgerichtsräte an mehrere « Amtsgerichten
Der Rechtsausschuß des . Preußischen .Landtags - beschäftigte '

sich
kürzlich mit einem Urantrag . auf Ernennung von Ämtsgerick ts -
raten zu Richtern an mehreren Amtsgerichten . Von der Re -
gierung wurde der Antrag begrüßt , da er dem Ziele diene , die
Arbeitskraft der Richter besser auszunutzen und die kleine Justiz -
resorrn weiter durchzuführen . Ter Antrag fand , in der g-vr»n
Annahme , daß das Staatsministerium ersucht werden soll, auf die
Reichsregierung dahin einzuwirken , daß der § 22 des Gerichts -
Verfassungsgesetzes dahin abgeändert wird , daß künstig Amts «
gerichtsräte gleichzeitig zu Richtern an mehreren Amtsgerichten
ernannt werden können .

Friihjahrslehrgang für höhere Justiz - und Berwaltungsbeamte
Die Deutsche Bereinigung sür stacrtswiffenschastliche Fortbildung

iu Berlin W 56 , Schinckelplätz 6 , veranstaltet in der Zeit vom 2 . bis
23. März 19-29 in Berlin einen Friihjahrslehrgang für höhere
Justiz - und Verwaltungsbeamte . Ter Lehrgang umfaßt Bov
lefungen , Borträge , Übungen und Besichtigungen . Die Gefamt >
Veranstaltung soll in einheitlichem Rahmen einen tiberblick geben
Über grundlegende Reformen , die in Deutschland und Osterreich
der Gesetzesreife entgegengefuhrt werden. Eine besondere Gruppe
von Vorlesungen befaßt sich mit Gegenwartsproblemen der inwr -
nationalen -Rechtsgestaltung . Den Teilnehmern wird - von den
Ministerien eine Vergütung gewährt . Studienpläne können von
der Vereinigung bezogen werden. Anträge auf Zulafsnng müssen
spätestens am lö . Februar bei den Ministerien vorliegen .

Gesetzgebung und « ecdtsprecvnng
Austaltsbeobachtnug ist im Disziplinarverfahren unzulässig
Ein Oberlandesgericht hatte in der Voruntersuchung des Diszi»

pljnarverfahreus gegen einen nichtrichterlichenJustizbeamten unter
sinngemäßer Anwendung des § 81 der Strafprozeßordnung dessen
Unterbringung und Beobachtung in einer Jrrenaiistalt beschlossen.
Die Beschwerde des Angeschuldigten über diesen Beschluß ist
durch einen Beschluß vom 29: Oktober 1928 — D . 84/28 — für
begründet erachtet worden. Ter sinngemäßen Heranziehung des
§ 81 StrPO im Disziplinarverfahren steht zwar keine ausdrückliche
Vorschrift des Disziplinargesetzes vom 21 . Juli 1852 , Wohl ab?r
die Eigenart des Disziplinarrechts entgegen . Ebensowenig wie
im Disziplinarversahren auf eine Freiheitsstrafe erkannt werden
kann , ist auch im Untersuchungsverfahren eine Beschränkung der
persönlichen Freiheit gestattet, um den Angeschuldigten zu über-
führen . Wenn § 94 Abs. 2 des Reichsbeamtengesetzes in der Fassung
vom 18 . Mai 1907 bestimmt, daß im Disziplinarverfahren die
Verhaftung , vorläufige Festnahme oder Borführung des An-
geschuldigten unstatthaft ist, so ist dies nur ein Niederschlag jenes
allgemeinen Grundsatzes. Der Inhalt dieser Bestimmung , des
Reichsbeamtengesetzes muß auch, wie in der Rechtsprechung und
im Schrifttum allgemein angenommen wird , der Natur der Sache
nach im Preußischen Disziplinarrecht gelten . Dies geht auch aus
§ 37 des Preußischen Disziplinargesetzes betr. die Dienstvergehen
der nichtrichterlichen Beamten vom 21 . Juli 1SS2 hervor.



Die Meinmosternte in Vaden
im Zabre 1926

St .-L .»A . Nach Zusammenstellung der beim Statistischen
Landesamt eingelaufenen Herbstberichte aus 306 Reborten
berechnet sich der Gesamtertrag an Wein im Lande Baden im
Jahre 1928 von 12 200 Hektar ertragender Rebfläche auf rund
420 700 Hektoliter oder 34,5 Hektoliter vom Hektar. Der Ge -
samtertrag wird im Zeitraum der letzten 15 Jahre nur im
Jahre 1922 mit 806 600 Hektoliter übertroffen , der durchschnitt¬
liche Hektarertrag mit 61,9 Hektoliter im Jahre 1922 und mit
36,5 Hektoliter im Jahre 1919 .

Über dem Landesdurchschnitt (34,5 Hektoliter ) steht der Hek-
tarertrag der Ortenau und Bühlergegend mit 41,1 Hektoliter ,
des Breisgaus mit 40,0 Hektoliter und der Markgräflergegeni »
mit 39,4 Hektoliter . Der Kaiserstuhl erzielte 33,7 Hektoliter ,
die Seegegend 30,3 Hektoliter , die Bergstraße 29,5 Hektoliter ,
die untere Rheingegend 29,0 Hektoliter . Kraichgau und Neckar -

gegend 19,4 Hektoliter , das obere Rheintal 15,0 Hektoliter . Die
Mai, »- und Taubergegend hat mit nur 1,3 Hektoliter vom
Hektar einen - fast völligen Fehlherbst zu verzeichnen , der seinen
Grund hauptsächlich in vernichtenden Maifrösten hat .

Der durchschnittliche Preis für 1 Hektoliter neuen Wein
errechnet sich für Baden im ganzen beim Weißwein auf 87.7,
beim Rotwein auf 108,7, und beim gemischten Wein auf 89,5
Reichsmark . Die Durchschnittspreise der einzelnen Weinbau -

gegenden sind unter sich recht verschieden . Ihre ge-
nauere Darstellung erübrigt sich deshalb , weil die Preisanga -
ben — in der Hauptsache aus der Zeit kurz nach dem Herbsten
stammend — mit den gegenwärtigen , fast überall zurückgegan -

genen Preisen nicht mehr verglichen werden können . Obgleich
nämlich die Güte des 1928er in den meisten eingelaufenen
Berichten als sehr gut und vorzüglich bezeichnet wurde , hat
die Nachfrage nach neuem Wein in den meisten Gegenden er ,
heblich nachgelassen , was ein fast allgemeines Sinken der Wein -

preise zur Folge hatte .

Wadiscder Landtag
Aus dem Hauöhaltsausschuß

Zur Beratung stand am Dienstag zunächst ein Anlrag
Hertle u . Gen . (Dntl . ) , die Gebiiudesonberfte « er in allen Ge -
meinden aufzuheben , wo kein Wohnungsmangel mehr bestehe .
Der Berichterstatter Abg . Rücke« ( Soz . ) . wie auch die Regie -
rung vertraten einen ablehnenden Standpunkt . Der Steuer -
ausfall würde für das Land gegen 5 Millionen Reichsmark
'betragen ; er wäre noch erheblicher für die Gemeinden . Als
Folge der Aufhebung müßten die anderen Steuern , vor allem
die Grund - und Gewerbesteuern entsprechend erhöht werden .
Aber auch der Umfang der noch immer bestehenden Wohnungs -
not spreche gegen den Antrag . Die Gebäudesondersteuer er-
gäbe in Baden über 21 Millionen Reichsmark . Im übrigen
gab der Finanzminister zu , daß es sich um eine unbeliebte
und nicht immer sozial wirkende Steuer handle , die verschwin -
den müsse , sobald es irgend möglich sei . Schließlich wurde
der Antrag Hertie mit allen gegen 2 Stimmen abgelehnt .

Der Minister des Innern teilte mit , daß er auf Ende des
laufenden Rechnungsjahres über die im Staatsvoranfchlag
bereitgestellten 5 Millionen Reichsmark Fürsorgemittel restlos
zugunsten der Bezirksfürsorgeorrbände verfügen werde . Der
Kürsorgeaufwand für Landeshilfsbedürftige erfordert eine be»
trächtliche Überschreitung . Man rechnet mit rund 250 000 'ML
zur Zeit . Eine Erhöhung der Mittel für die Bezirksfürsorge -
verbände hält die Regierung im Hinblick auf die Finanzlage
für ausgeschlossen ; sie stellt ein Entgegenkommen in Aus -
ficht, sobald es die Finanzlage gestattet . — Die Mitteilung der
Regierung wurde auf Antrag des Berichterstatters Abg . Dr.
Glockner (Dem .) zur Kenntnis genommen .

Äbg. Seubrrt (Ztr . ) berichtete über den Vollzug des 8 47
1* 6 Besoldungsgesetzes . Bis zum 1 . Januar d. I . sei durch
Eingehen von 180 Stellen eine Gesamtersparnis von 358 000
Reichsmark erzielt worden . — Regierungsseitig wurde erklärt ,
daß es auf die Dauer immer schwerer werde , dem 8 47 (Weg -
fall der jeweils dritten Stelle ) Rechnung zu tragen . Es
wurden insbesondere Wünsche in bezug auf die Philologen
und die Gewerbeschulassessoren laut . Der Ausschuß nahm
auch diese Regierungsmitteilung zur Kenntnis .

Ausschuß für Rechtspflege und Berwaltnn .,
Auch der Ausschuß des Landtages für Rechtspflege und Ver -

Wallung hielt am Dienstag eine Sitzung ab , wobei er sich zu »

nächst mit einer Eingabe des Reichsverbandes für Deutsche
Jugendherbergen und des Deutschen Reichsausschnsses für
Leibesübungen auf Befreiung der ideellen Zwecken dienenden
Vereine von den Gerichtskosten . In der Aussprache wurde die
Bedeutung und Wichtigkeit der sportlichen Jugendbewegung
allgemein anerkannt , aber auch darauf hingewiesen , daß Be -
sreiungen in größerem Rahmen als bisher einen großen Aus -
fall im Budget zur Folge haben müßte » . Die Eingabe wurde
der Regierung in den, Sinne zur Kenntnisnahme überwiesen ,
daß ein weitherziges Entgegenkommen auf dem Gnadenwege
erfolgt .

Ein Gesuch des Deutschen Rechtsbundes i» Dresden auf
Einführung planmäßiger allgemeiner Rechtsbelehrung in den
Schule » wurde im Grundgedanken gebilligt und durch Über»
Weisung an die Regierung zur Kenntnisnahme erledigt .

Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten und -Hinterbliebenen
wurde in einer Eingabe dagegen vorstellig , daß die gehobene
Fürsorge an die Gemeinden übertragen wird. Der Ausschuß
beschloß, der Landtag möge die Entschließung des Reichsbun -
des zur Kenntnis nehmen .

Ein deutschnationaler Antrag auf gesetzliche Regelung der
Kleinrentnerfürsorge wurde im Hinblick auf Erklärungen der
Regierung , die auf die Vorgänge im Reichstag und auf die
gespannte Finanzlage von Reich und Ländern hinwiesen ,
zurückgezogen .

Ein Antrag Hertle und Gen . (Dntl .) wünscht ein « erbot des
Stumpfschwänzens der Pferde . Der Ausschuß stimmte zu.
Man erwartet eine Verordnung des Ministers des Innern auf
Grund des 78 des PolStrGB .

Der Badische Bauern » und Pächterbund hatte um Änderung
der Wahlordnung zur Landwirtschaftstammer ersucht . Die
Eingabe wurde durch Übergang zur Tagesordnung erledigt .

AuS den Parteien
Demokratische Landtagskandidaturen . In Mosbach fand eine

Wahlkreiskonferenz der Deutschen Demokratischen Partei für
den 21 . Landtagswahltreis Mosbach - Adelsheim statt . Für dit
kommende Wahl wurde Bürgermeister Haag , Neckarzimmern ,
einstimmig als Spitzenkandidat aufgestellt . Aus der Liste sollen
weiter erscheinen Landwirt Krämer in Winau und Schiffs -
besitz» Peter in Mosbach .

Gedenkfeier für Alfred Brehm in de« dadifche»
Schnlen

. Am 2 . Februar 1329 jährt sich zum 100. Male der Geburts¬
tag des Naturforschers und Forschungsreisenden Alfred Brehm
( 1829—1884) , der das berühmte , in viele Sprachen übersetzte
Werk „Illustriertes Tierleben " versaßt hat und dadurch in
den weitesten Kreisen bekannt geworden ist. Der badische Mi »
nister des Kultus und Unterrichts hat daher in einem an sämt -
liche Höhere Lehranstalten gerichteten Erlaß die Anweisung
erteilt , in den ersten Tagen des Februar im »aturgeschicht -
lichen Unterricht der Verdienste Brehms zu gedenken .

Verworfene Revision im Prozeß Moraller
Unter der Überschrift „Wer zieht die Schwarz -Rot - Goldene

auf " hatte die nationalsozialistische Zeitschrift ..Der Füh »
rer " in Karlsruhe aus Anlaß des 109er -Tages im
Jahre 1928 einen Artikel gebracht , in dem zunächst fest -
gestellt wurde , daß in der ganzen langen Kaiserstraße in
Karlsruhe im ganzen an nnr 14 Stellen die Reichsflagge auf - '

gehängt worden sei, und zwar unter Aufzählung der Häuser
bei lauter Juden . An diese Stelle war aber auch noch die
Bemerkung angeknüpft : „Sehen Sie . wenn wir nun behaup -
ten würden , Schwarz - Rot -Gold ist eine Judenfahne , so würden
wir gegen das Republikschutzgesetz verstoßen . Deswegen be-
haupten wir das lieber nicht .

" Wegen dieses Artikels wurde
der Schriftleiter dieses Blattes , Franz Moraller , vom Schwur -
gericht Karlsruhe am 21 . November 1928 wegen Vergehens
gegen § 8, Abs. 2 des Republikschutzgesetzes an Stelle einer
verwirkten Gefängnisstrafe von 2 Monaten zu einer Geld -
strafe vou 500 verurteilt .

Der erste Strafsenat des Reichsgerichts , bei dem Revision
mit der Begründung eingelegt worden war , daß aus der anti -
semitischen Einstellung des Blattes allein die zur Verurteil
lung notwendige grob verletzende Beschimpfung nicht abgelei -
tet werden könne , verwarf aber die Revision und schloß sich
im allgemeinen dem Antrage des Reichsanwalts an . Dieser
führte u . a . aus . an sich sei es richtig , daß der Ausdruck „Jude "

und in diesem Zusamrnenhang auch „Judenfahne " , nichts Be -
schimpfendes an sich habe . Es komme aber immer darauf an ,
in welcher Absicht und von wem ein solches Wort geäußert
werde . Es würde auch noch nicht ausreichen , wenn dieses
durch ein nationalsozialistisches Blatt erfolge , da der Ange «
klagte selbst zugegeben habe , er betrachte jeden Juden als
Schädling . Von dieser Behauptung ausgehend , ergäbe sich
also , daß der Ausdruck „Judenfahne " gleichbedeutend sei mit
„ Schädigungsfahne "

, und deshalb könne eine Strafverwirkung
erblickt werden , wenn das Schwurgericht in dem Schlußsatz
des betr . Artikels eine grob verletzende Beschimpfung der
Reichsfarben erblickt habe .

Gemeinderundschau
Aus dem Stadtrat Karlsruhe . Stadtrat Hans Reiff hat auf

Grund einer bei den letzten Gemeindewahlen zwischen seiner
Partei (Deutschnationale Voltspartei ) und der Deutschen
( liberalen ) Volkspartei getroffenen Vereinbarung sein Amt
als Stadtrat niedergelegt . Der Stadtrat erkennt die erwähnte
Vereinbarung als hinreichenden Befreiungsgrund an . Die Er -
fatzwahl soll in der nächsten Bürgerausschußversammlung vor -
genommen werden . — Wegen Einverleibung der selbständigen
Gemeinde Bulach bei Karlsruhe in die Stadtgemeinde Karls -
ruhe auf l . Apn ! d. I . wird dem Bürgerausschuß Vorlage er -
stattet . — Der Frau Joseph « Bnrkart Witwe wurde anläßlich
der Vollendung ihres 90 . Lebensjahres eine Ehrengabe der
Stadt , begleitet von einem Glückwunschschreiben , übersandt .

Bürgermeisterwahlen . Kaufmann und Geineinderat Jäger
wurde in Hundheim (Amt Wertheim ) auf die Dauer von
zwei Jahren zum kommissarischen Bürgermeister eingesetzt ,
nachdem die Bürgermeisterwahl in allen drei Wahlgängen
erfolglos verlaufen ist. — In Utzenfeld wurde zum Bürger -
meister Landwirt Hermann Maier mit 162 von 188 abgege -
benen Stimmen gewählt . Der bisherige Bürgermeister Mar -
terer ließ sich aus Altersgründen nicht mehr als Kandidat
aufstellen . — In Oberharmersbach (bei Offenburg ) wurde der
seitherige Bürgermeister Friedolin Lehmann mit 34 von 55
abgegebenen stimmen bei 57 Wahlberechtigten wiedergewählt .
— In Seefelden wurde der Landwirt Ernst Ackermann mit
250 Stimmen gewählt . Sein Gegenkandidat Ernst Glenz
erhielt 10 ..Stimmen . Ackermann hat sein Amt bereits ein
Jahr lang kommissarisch verwaltet . — Der erste Wahlgang
in Bonndorf verlief ergebnislos , da die drei Kandidaten nicht
die ahfolute Mehrheit erzielen konnte » . Unter den Kandi -
baten sind zwei Einheimische und ein Auswärtiger , welcher
von der Zentrumspartei aufgestellt wurde . — Die Bürger¬
in« isterwahl in Kirche» (bei Lörrach ) ist ergebnislos verlaufen ,
da keiner von den sechs Kandidaten die notwendige Mehrheit
erlaugte . Einige zersplitterte Stimmen entfielen auch auf
drei Frauen , von denen auch die Männer als Kandidaten
erschienen .

Aus der Landeshauptstadt
Der neue Karlsruher Branddirektor . Dienstag vormittag

fand in Anwesenheit des Oberbürgermeisters Dr. Finter und
des Stadtoberrechtsrats Herrman die Amtseinführung des
von Hamburg beurlaubte » Branddirektors Dipl .-Jng . Wilcke
vor angetretener Wachbesatzung statt . Gleichzeitig verabschie¬
dete sich endgültig Herr Dr . Meyer , um seine Dienstgeschäfte
in Weimar als Landesbranddirektor von ThürinAn zu über -
nehmen . Der neue Branddirektor der Landeshauptstadt ist
1885 in Pirmasens geboren . Er besuchte die Technische Hoch»
schule in München und machte 1910 das Staatsexamen als
Bauingenieur . In Frankfurt a . M . und Hamburg bildete er
sich als Feuerwehringenieur aus . 1912 wurde Herr Wilcke in
Danzig als Brandingenineur und Wachvorsteher der Haupt -
feuerwache angestellt . 1919 wurde er nach Hamburg berufen .
Nach der Führung von zwei großen Feuerwachen hatte er
die Organisation , Ausbildung und Schulung der 35 freiwilli -
gen Feuerwehren des Hamburger Landgebietes .

Todesfall . Im Alter von 52 Jahren ,st hier Baurat Kurt
Specht gestorben. Er war im Jahre 1901 als Jngenieurprak -
tikant in den Dienst der damalige » badischen Staatseisenbahn
eingetreten , später bei den Bahninspektionen Konstanz und
Waldshut tätig , bis er in die Generaldirektion , spätere Reichs -
bahndirektion , versetzt wurde .

Das Karlsruher Schwurgericht verurteilte am Dienstag den
1878 in Bichl (Oberamt Rottenburg ) geborenen Korbmacher
und Händler Anton Durthaler wegen Totschlagsversuchs zu
2 Jahren Gefängnis . Er entstammt einer Trinkerfamilie
und hat ein unstetes Leben hinter sich und ist schon mit 10
Jahren Zuchthaus wegen Totschlags vorbestraft . In Oderts -
rot im Murgtal geriet er mit dem fahrenden Schausteller
Neigert in Streit und verletzte ihn durch einen Revolverschuß .

Die Galerie Moos lKaiserstraße 187) eröffnet soeben ihre
neue Sonderausstellung . Diese zeigt in allen Räumen über
50 Werke des einheimische » Malers R . F . Grether . der damit
zum ersten Male mit einer größeren Kollektion in der Galerie
Moos zu sehen ist. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 6,
Sonntaqs von 11 bis 1 Uhr geöffnet .

Wetternachrichten der Badischen Landeewetterwartr Karl ?»
»«he . Das Vordringe » der Warmlnstinassen aus der Vorder -
feite des großen ozeanischen Tiefdruckgebiets vollzieht sich sehr
langsam , da die - kontinentale Kaltluft eine außergewöhnliche
Mächtigkeit erreicht hat (ein Kältepol liegt mit —35 Grad über
Finnland , ein ziveiter mit —24 Grad über Bayern ) . Infolge -
dessen ist es bei uns heute nacht wieder zu strengem Frost ge-
kommen . In der Höhe macht sich jedoch die milde , westlich«
Strömung bereits deutlich bemerkbar (Feldberg heute früh
0 Grad , Titisee —8, Ruhstein —5 und Karlsruhe —10 Gravi ,
so daß auch in tieseren Lagen mildere Witterung bevorsteht .
Wrt «« rat »ssichten : Bewölkungszunahme , am Tage milder .

Ikurze Dacbricbten aus Kaden
bld . Ettlingen , 30 . Jan . Auch am Dienstag ereigneten sich'

wieder verschiedene Rodrlunfällr . An der gefährlichen Kurve
bei der alten Steige erlitten die Herren Albert Kölmel und
Eisele aus der Klostergasse schwere Beinbrüche und auch son¬
stige schwere Verletzungen .

* Baden -Baden , 30 . Jan . Wie dem „Badener Tagblatt "

temeldet
wird , ist Professor Dr . Cornelius Rübner , Lehrer der

stusik an der Columbia -Universität in New Jork , dort plötzlich^
aus dem Leben geschieden . Der Verstorbene hatte ftüher län -
gere Zeit seinen Wohnsitz in Baden -Baden und war auch am
Karlsruher Konservatorium tätig .

DZ . Rippoldsa « , 30 . Jan . In dem am Eingang des Reichen -
bachtals gelegenen altbekannten Gasthaus „Zum Kranz " brach
heute morgen gegen H9 Uhr Feuer aus , das in kurzer Zeit
mit rasender Geschwindigkeit um sich griff und das ganze
Anwesen völlig zerstörte . Das lebende Inventar konnte geret -
tet werden , dagegen ist das Mobiliar vollständig verbrannt .
Der Sehaden ist um so größer , als der Besitzer das Anwesen
durch Ausbau verschönert hat . Die Brandursache ist noch un »

'

bekannt .
DZ . Pfaffenweiler , 29 . Jan . Am Tage nach der Bürger -,

meisterwahl ist Altbürgermeister Ferdinand Gutgsell , der zu
Anfang des Monats aus Gesundheitsrücksichten von seinem !
Amt zurücktrat , an den Folgen eines schweren Leidens gestor »?
ben . Seit Mai 1923 hatte Gutgsell pflichteifrig sein Amt als
Bürgermeister versehen , bis er es aufgeben mußte .

bld . Königschaffhausen (Kaiserstuhl ) , 30. Jan . Der 12jäh -
rige Sohir eines Kleinlandwirts drängte seine Mutter fort «
gefetzt mit dem Verlangen , sie solle das Mischfutter für die
Stalltiere Herrichten . Die in der Küche mit Speckschneiden be- !
schästigte Frau wurde dadurch so in den Zorn getrieben , daß
sie das Fleischmesser nach ihm warf , dessen Spitze den Jungen ^
unglücklicherweise in den Leib traf . Die Wucht des Messer¬
wurfs hatte den Dünndarm dreimal durchstoßen . Ob der .
Junge init den » Leben davonkommt , ist noch ungewiß .

DZ . Schopfhrim , 29 . Jan . Hier fand eine Sitzung des
Großen Schöffengerichts Waldshnt statt , bei dem u . a . der
Überfall auf den früheren Bürgermeister Berger von Hog, der
zwischen Hog und Happach im Sommer v. I . verübt worden
war , zur Aburteilung gelangte . Drei vielfach vorbestrafte Ver ».
brecher hatten den des Weges kommenden Berger angehalten /
und ausgeplündert . Einige Tage zuvor hatten sie einen Ein -
bruchdiebstahl verübt . Das Gericht sprach hohe Zuchthans - '

strafen aus . Ernst Willi von Berlin wurde zu sechs Jahren
Zuchthaus , Karl Friedrich Link von Wehr zu vier Jahren
und sechs Monaten Zuchthaus und Albert Kuhn von Günden -
Hausen zu drei Jahren und sechs Monaten Zuchthaus venu -
teilt .

Konstanz , 30 . Jan . Heute früh wurde der gesamte Schisfs -
betrieb auf dem Radolfzeller See (Linie Oehningen —Reichenau
—Radolfzell ) wegen starker Eisbildung eingestellt . Schon der
Frühkurs Oehningen —Oberstaad —Gaienhofen konnte nicht
»>ehr ausgeführt werden . Es besteht wohl inmitten des Sees ,
eine Fahrrinne , doch ist die Eisbildung an den Ufern so stark , >
daß ein Durchbrechen bis zu den Anlegeplätzen ausgeschlossen
ist . Eine Behinderung des Verkehrs auf dem Ober - und '
Untersee ist bis jetzt nicht zu befürchten .

Selbstmord zweier Bankiers
I » Berlin hat sich der Mitinhaber des Bankgeschäfts Katz i

u . Wohlauer , der Bankier Max Dukas infolge verfehlter Spe - /
knlationen durch einen Schuß in die Schläfe getötet . Sein
Kompagnon Karl Boettcher verübte gleichfalls Selbstmord .
Dukas war Schweizer von Geburt und erst 38 Jahre alt . Boett -
eher stand in den fünfziger Jahren . Der überlebende Mit - !
inhaber und Seniorchef Hermann Katz ist völlig zusammen -
gebrochen . Er versichert aber , daß für die Bank keinerlei Ge -
fahr besteht , daß die beiden Teilhaber vielmehr privatim
spekuliert und auf ihre Privatkoste » verloren haben .

Kleine Chronik
Im kleinen Sitzungssaal des alte » historischen Rathauses

in Linda » brach Feuer aus . wobei der Saal teilweise aus -
brannte . Altertümer und mehrere historische Gemälde im
Vorraum wurden vernichtet .

Als der letzte Personenwagen eines ZugeS Ruhpolding ^ i
Trannstein lOberbayern ) während der Fahrt entgleiste und die ?
Notbremse in dem Unglückswagen versagte , kletterte ein 17 -
jähriger Schüler auf den vorderen Wagen , um dort die Not »
bremse zu ziehen . Unter Einsetzung seines eigenen Lebens
konnte er den Zug zum Stehen bringen .

Riesige Schneefälle habe » de» Verkehr in vielen Gegeben
Siidslawiens völlig u,verbunden . In Montenegro sollen 10
Menschen im Schnee umgekommen sein .

Dandel und Mirtsckatt
Berliner Devisennotierungen

30 . Ja» W. I „n.
«Selb «riet Seid üuei

Amsterdam 100 G . 168.56 168.90 168.56 168.90
Kopenhagen 100 Kr . 112.16 112.38 112 .16 112 .38
Italien . . 100 L. 22 .01 22 .05 *2 .025 2,; .065
London . . 1 Pfd . 20 .386 20.436 20689 20 .43
New York . 1 D . 4 .206 4 .214 4,2055 4 .2135
Paris - - 100 Fr . 16.44 16 .48 16.435 16.475
Schweiz . . 100 Fr . 80 .49 81 .05 80 .86 81 .02
Wien 100 Schilling 69 .105 59.225 59. 105 59.225
Prag . . . 100 Kr . 12.444 12 .464 12 .445 12.465

Der Priuntdiskonr ist für beide Sichten um '/. auf 5'/ ^ Proz .
heraufgesetzt worden .

Bergleichsvorschlag bei Faßhold i « Mannheim angenomme, ».
Im Bergleichstermin über die Firma Th . Faßhold & Co.
in Mannheim wurde , wie die Blätter melden , vom Gläubiger »
ansschiiß die Annahine des Vergleichs einstimmig befürwortet .
Von den Gesamtforderungen stimmten alsdann 98Proz .
für den Bergleichsvorschlag . Der Vorsitzende gab daraushi «
bekaiint , daß der Zlvangsvergleich bestätigt werde . Demnach
kmln nunmehr die Auszahlung der Quote erfolgen .



Die TSbdeutschr D»«s«r « . m. b. H. v«r« . I . ? . S«mz in
HKmnhci» . Großhandlung in Dünger - und Futtermitteln , teiltin einem Rundschreiben ihren Gläubigern mit. datz sie durchdie Hergabe von Krediten an die Handelsbüro für landwirt -
schaftliche Erzeugnisse und Bedarfsartikel G . m. b. H. in Zah-
lUngsschwterigkrlte« geraten ist, und daß fie deshalb um einen
Vergleich nachsucht .

Bergleichsversahre» Haberer & ®» . in R«ftatt Wie wir
aus Mannheim höre», ist das Vergleichsverfahren der Firma
Haberer & Eo. in Rastatt mit einer Barauszahlung inner -
hall' 14 Tagen mit 30 Proz . zustande gekommen .

Löwe »«bra« erei Waldshut . In der am Dienstag in Mann -
beim ün Sitzungssaal der Darmstädter - und Rationalbank
stattgefnndenen Generalversammlung der Löwenbrauerei
Baldshut gedachte der Vorsitzende vor Eintritt in die Tages¬
ordnung der beiden verstorbene« bisherigen Auffichtöratsmit -
glieder Tieyche und R» se»feS . Die Tagessrdnun « und der
Geschäftsbericht wurden einstimmig genehmigt und dem Vor .
stand und Aufstchtsrat Entlastung erteilt . Einige Satzungs -
Änderungen von nur formeller Bedeutung wurden gutgehei¬
ßen . In den AuWchtsrat wurden gewählt die Herren W.
Bilger , I . Bilger und G . Bilger , alle au « Gottmadingen .
Autzer der SNUegung der Fabrikation ist ein Pachtvertrag mitder Firma A. Bilger Söhne beschlossen worden.

Staatsanzeiger
Bekanntmachung

Sammlungen .Der Slewrmärkischen Arbeitsgemeinschaft JugendaustauschDeutsches Reich—Osterreich in Graz wird auf Grund der Bun -
deSratSverordnung über Wohlfahrtspflege vom IS. Februar1917 un^ Her babfschen Ausführungsverordnung dazu vornA . Februar 1917 zugunsten der Errichtung eines Jugend -
erholungsheims in Steiermark Genehmigung erteilt zurSammlung von Geldspenden durch Versand von Werbeschrei-ben (jedoch nicht von Sammellisten ) an solche Organisationenund Persönlichkeiten, bei denen ein Interesse an dem Samm -
lungszweök vorausgesetzt werden darf . Diese Genebmignnggilt nur für die Zeit bis zum 30 . Juni 1029 .Karlsruhe , den 25. Januar 1929.Der Minister de? Innern

I . V. : Föhrenbach

- ö
« p- thekerkammer in Baden

Gemäfe § 12 Abs. 1 bis » des Gesetze« vom 10. Ottober 1908
und der Verordnung Ministeriums des Innern vom 25. Sep¬
tember 19M. G . u. BBl. <5. 487 , sind als Mitglieder bzw. Er .
satzmänner für die Apothekerkammer auf die Dauer von 4 Ka-
letiderjcchren gewählt :

Gruppe I :
Kreis Konstanz : Mitglied : Dr. Br . Seiner , Konstanz ; Er -

satzmann : Alb. Äraulh , Konstanz.
Kreis Villingen -Waldshut : Mitglied : Dr. Fr . BeUttel, Walds¬

hut > Ersatzmann : Arth. Hammel , Villingen .
Kreis Freiburg : Mitglied : A. Fingado. Freiburg ; Ersatz«mann : Eug . Reitter , Waldkirch.
Kreis Lörrach: Mitglied : Dr. Fr . Steiner , Schopfheim; Er¬

satzmann : Aug . Fehrenbach. Weil-Leopoldshöhe.Kreis Offenburg : Mitglied : Fr . Merz , Haslach ; Ersatz-mann : Hans Blessiug, GengenbachKreis Baden : Mitglied : Heinrich Föhlisch , Baden-Baden ;
Ersatzmann : Wilh . Hammes , Baden -Oos .

Kreis Karlsruhe : Mitglieder : 1. Dr. W . Lakemeyer, Karls -
ruhe , 2. O . Lutz , Pforzheim ; Ersatzmänner : 1. Dr. Aug . Öfter «
mayer , Pforzheim . 2 . Meod . Mayer , Karlsruhe -Beiertheim .Kreis Mannheim : Mitglieder : 1. Wilh. Kley, Mannheim ,2. Karl Schmidt, Mannheim ; Ersatzmänner : ,1. Hilmar Jen¬
sen, Mannheim -Neckarstadt , 2. Gust . Hattingen , Mannheim -
Neckarau.

Kreis Heidelberg : Mitglied : Felix Badstübner , Heidelberg;
Ersatzmann : Karl Kirchmayer. Reckargemünd.Kreis Mosbach: Mitglied : Dr. Theod. Neumayer , Eberbach;
Ersatzmann : Karl Wrede, Wertheim .

Gruppe II :
Mitglied : K . Borner , Freiburg ; Ersatzmann : Wilh. Nagel-stein, Mosbach.
Mitglied : H. Knoblauch. Heidelberg ; Ersatzmann : FranzZiegle», Konstanz.
Mitglied : L. König, Lörrach; Ersatzmann : Max Jung -

Hanns, Pforzheim .
Mitglied : Fr . Lenz, Karlsruhe ; Ersatzmann : Walter

Pedersen , Karlsruhe .
Mitglied : Dr. Fr . Schirmer , Freiburg ; Ersatzmann : Fr .

Effelborn, Freiburg .
Mitglied : A . Stubenhofer , Mannheim ; Ersatzmann : Wer-

ner Boos , Lörrach.
Der Borstand der Apothekerkammer:Dr. Lakemeyer , Vorsitzender.

(Personeller Teil
Ernennungen , Versetzungen, Zurruhesetzungen usw.

der plauwötziUe« Sonnten
A« S dem Bereich des Ministeriums der Justiz

Ernannt :
Die Staatsanwälte Heinrich Karlowa und Lothar Winderin Mannheim zu AmtsgerichtSräten daselbst. Dr. FriedrichEschenau«» in Konstanz zum « mtSgerichtSrat in Freiburg ,Max Rapp. zur Zeit beim Reichsjustizminffterium in Berlin ,

Ct Amtsgerichtsrat in Karlsruhe . Dr. Walter Sauer in
nnheim zum Land - und Amtsgerichtsrat in Waldshut .

Verletzt:
Die Amtsgerichtsräte Otto « reger in Rastatt nach Karlsruheund Heinrich Maurer in Mannheim nach Rastatt .

Zur Ruhe gesetzt ans Ansuchen:
Landgerichtörat Egenolf Freiherr Röder von Diersburg in

Konstanz bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit.
Ministerium des Kultus uud Unterrichts

Planmäßig angestellt :
Hausmeister Engelbert Heitz an der Universität Freiburg .

Geschäftliches
Garantiert am 8. Februar d. I . findet die Ziehung der

badischen Geldlotterie „Gesunde Jugend " statt . Der Ertragdieser Lotterie dient der Jugendpflege , insbesondere der Cr»
richtung und Erhaltung der Jugendherbergen . ES ist ein be-
sonders schöner und gesunder Zug unserer heutigen Jugend ,der sie auf Wanderungen und in die freie Natur hinausführt .Gerade für diese Jugend , welche durch die Not der Kriegs »
jähre und der Nachkriegszeit körperlich und geistig sehr gelittenhat , sollen diese Jugendherbergen eine besonders wichtige und
schöne Aufgabe erfüllen . Sie sollen Verständnis und Liebe
zur Heimat bei der deutschen Jugend fördern . Kameradschaft-lichkeit zu allen Kveisen und Kräftigung der Jugend an Kör-
per und Geist.

Da es fich um einen rein wohltätigen und edlen Zweck han »delt, sollte diese Lotterie die Unterstützung aller Kreise finden,zumal beim geringen Lospreis von 50 Mpf 5000 711)1 gewon¬nen werden können. (Näheres siehe aus den Inseraten .)

C. KIEDERLE
BEhUB .
Gegr. 1888 Tel . 4,

Denkmäler , Bauarbeiten (Sockel , Stufen , Quader usw .)
Randsteine , Leistensteine , Säurebottiche u. Bodenbelagaus säurebeständigem Material
Pflastersteine (Groß - und Kleinpflaster ), Grenzsteine ,

Mauersteine
liefern wir

nur aus eigenen Brüchen
Schleiferei Bildhauerei
Werkplätze — 250 Arbeiter 166

W - M MjsMO MWM
(Oeffentliche Sparkasse).

Bilanz Per 31 . Dezember 1927.
Es « m

1. Kaisenbestand . ; . . 8 677,712. Postscheck 3 015,133. a) Betriebskapital bei der
Girozentrale . . . . « 600,53b) Kontokorrent-Debitoren 9 071,40c) Darleh aufSchuldschein (0 979,20d) „ „ Hypothek . 19T>706,54e) „ » Kaufschilling 6 409,64

k> „ Wechsel . . 4 842,40
g) Bankguthaben . . . 5 862,504 . Effekten 1400,—5 . Mobilien und Immobili en 435,85

388 600 .90

Saibstobt , den 31 . Dezember 1927 .
B »rsttze« dtr t

Spiegel .

Haben
1 . Spareinlagen . . .2. Kontokorrent-Einlagen3 . a) Bankschulden . . .b) Bankschulden . . .4 . Aufwertungskonto . .5. Reservefonds . . . .
6 . Durchgangspostei . . .
7. Reingewinn . . . .

m
280501,58

27 815,58
23 896,25

304
43 462,35
6000,—

210, —
6 411,14

388600,90

Rechner :
Schäfer .

öffentliche öparUe WeinMten
(Gememdesparkasse W-mgarte« )

Darftellultg des Vermögens «nd der Schulden auf31. Dezember 1927 .
a ) Ber « ögen : SM

1 . Darlehen gegen Hypo¬
thek . . . . . . . 154S00,—2. DarlehenHegenSchuld¬
schein 58198,403. Betriebskapital bei der
Girozentrale Mannheim 6203,684. Laufende Rechnung . 16931 .255. Sonstige Anlagen . . 26200, ^6. Einnahmerückstände . 5 662,687. Kassenvorrat . . . . 7034,178. Fahrnisse 2 782,659 . Passivkonto . . . 7 313,21

285 226.04

Weingarten , den 26. Januar 1929 .» er » erwaltuttgsrat -

b) Schulde« :
1 . Spareinlagen . . ;
2 . Giro - u . Scheckeinlagen3 . AnlehenSkapilalien .4. Aufwertungskonto .

m
210623,77
23 097,79
40000,—
11 504,48

285 226,04

iah
(0 .460

Der GeschöftSleitert
Kärcher .

XVie zuvor halten wir für unsere Niederlage in Karlsruhe ) Adolf Dörr , Parfümerie und Modewaren,Bahnhofplatz 4, am Freitag , «I . I . II. Samstag , d > 2 . Febr . , von morgens 10 bis abends 7 Uhr im Hause
liowacks -Anlage 6 part .(Straßenbahnhaltest,Stadtgarten )in KARLSRUHE wieder
Beraftungssftunden über Haar¬
behandlung u . Haarpflege
für Damen und Herren die Störungenim Wachstum der Haare beobachten,wo sich ein Beißen u.Jucken der Kopfhaut zeigt, bei brüchigen, schuppigen,zu trockenen oder zu fettigen Haaren, und alle, die über richtige Haar-behandlungu. Haarpflegesich belehren lassenu . die geeigneten Pflegemittelanschaffen wollen, 294Gg . SCHNEIDER & SOHN , I. Württ Haarbehandlungsinstitut, STUTTGART ,Gymnasiumstraße 21 a . / 33jährige Tätigkeit

f
-

N<

GALERIE MOOS
KaiserstraBe 187

ngNeue Sonder -Ausstellung

K. F. Grether
27 . Januar bis 27 . Februar

neu eröffnet !

(Garantiert!
lZiehunq 8 . Februar 1929 f

üucjendHülfe
GelcJ -Lofterie

IGesamt Oewinne M . l

Hauptqewmn M

i
Preis SO ^ l | Porto ta .11 Lose 5 . M . 11- iSl -e 30M
Hünncrovir
Posisch . K'io . 1 ? 0 %3 Kruhe .|ualle LosQeschöLfte

I
G.BRAUN 1
VORM . Q. BRAUNSCHE HOFBUCHDRUCKEREI

KARLSRUHEÜVERLAQGMBH
KARL - FRIEDRICH - STR . 14

fertigt
Drucksachen
aller Art
für Industrie ,
Handel , Behörden
und Private

Kurze
Lieferfristen

Preise mäßig

Klassenloticrie
Die Ziehung der

Haupt- und Schlußklasse
Findet vom 8 . Februar bis 14 . März statt

Erneuerung der altea Lose bis 296
Freitag , den I . Februar 1929

Bernhard Goldfarb
Badischer Lotterie - Einnehmer 1

Kaiserstr . 181, Ecke Herrenstr, ' «

Günstig ab Fabrik an Bhvafal

0 .467. Sinsheim. Das
Konkursverfahren über das
Vermögen des Geflügel-
Züchters und Kohlenhänd-lers Albert Frendenberg «in Schorndorf, früher inBad-Rappenau wurde nach
abgehaltenemSchlutzterminund vollzogener Schlugver-
teilung heute aufgehoben.

Sinsheim , 22. Jan . 1929.
Amtsgericht.

Donnerstag . 31 . Januar*D 16 <Donnerstagmiete )Th -Gem. «01 —900
KWder Fips

von Lorentz
Dirigent : Lorentz

Regie : Krauß
Mitwirkende :Blank, Magda Strack, Lauf -kötter. Oerner , Felgitsch

Hierauf :

von Lorentz
Choreographie:

Harald Josef Fürstenau
J « pr»visatio«e» im Jauuar

Mitwirkende :
Mangel , Fürstenau ,da»Ballett , dir Ballettschule

Anfang 20 Ende geg . 221/,
Preise C (1—7 XM)

Sa .^2. Felir
Katha

Fr -, \ Febr .,FigarvsHochzeit,
r ., zum erstenmal

mtharuia Knie ,
So -, 3 ., Febr ., nachmittags

vorcacri», abends :
Der fliegende $ *fliakcr,

Im Konzerthaus :
Hurra — ein Jlloze,Mo ., 4. Febr .. LatharmoK»ie,Duu. S.Febr ..Em Maskenball

U\mm
Nur noch bis

31. d. M., täglich

Peter
Prang

Druck G Braun , Karlsruhe
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